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Gericht 

AUSL 

Rechtssatznummer 

RS0134406 

Entscheidungsdatum 

11.12.2018 

Geschäftszahl 

Bsw36480/07 

Norm 

ZPMRK Art1 V9 

ZPMRK Art1 IV3 

Rechtssatz 

Die Haftung eines Gesellschafters für die Schulden einer GmbH sind mit Art 1 1.ZPMRK vereinbar, 
wenn ein gerechter Ausgleich getroffen wird zwischen dem Interesse des Gesellschafters, dem Interesse 
der Gläubiger an der vollen Befriedigung ihrer Forderungen und dem öffentlichen Interesse an stabilen 
wirtschaftlichen Beziehungen. Bei der Einschätzung, ob die Person eine individuelle und exzessive Bürde 
tragen musste, ist zu berücksichtigen, dass die Haftung eines Gesellschafters einer GmbH für deren 
Schulden und somit die Durchbrechung der Haftungsbeschränkung durch außergewöhnliche Umstände 
erforderlich sein und durch spezifische Maßnahmen ausgeglichen werden muss. 
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